
Themen dieser Ausgabe: 

tig Wohnen“ einen Zinssatz, 
der im Vergleich zu den ak-
tuellen Marktkonditionen um 
rund drei Prozentpunkte 
niedriger ist. Bei einem Bei-
spielkredit von 250.000 Euro 
läge die Zinsersparnis im 
Vergleich zu diesen Markt-
konditionen je nach Laufzeit 
bei etwa 600 Euro pro Mo-
nat.  

Die NRW.BANK kann damit 
kurzfristig bauwillige Bürge-
rinnen und Bürger in Nord-
rhein-Westfalen während des 
aktuellen KfW-Programm-
stopps für klimafreundlichen 
Wohnungsbau auf Bundes-
ebene entlasten.  

Weitere Informationen zu 
dem Programm „NRW.BANK. 
Nachhaltig Wohnen“ erhalten 
Sie hier. 

Privatpersonen, die nach-
haltig bauen oder sanieren 
wollen, können das Förder-
programm „NRW.BANK. 
Nachhaltig Wohnen“ zu ei-
nem deutlich geringeren 
Zins erhalten. Dieser 
Schritt war notwendig ge-
worden, da für das bun-
desweite Förderprogramm 
für klimafreundlichen Woh-
nungsbau (KFN-Neubau-
förderung) der KfW-Bank 
derzeit keine Mittel mehr 
vergeben werden.  

Die Anpassung des Pro-
gramms „NRW.BANK. 
Nachhaltig Wohnen“ gilt 
temporär bis zur Wieder-
aufnahme des Bundespro-
gramms – längstens je-
doch bis zum 31. März 
2024. 

Durch die Anpassung bie-
tet „NRW.BANK. Nachhal-
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Land und NRW.BANK unterstützen das Bauen 

Bürgerenergiegesetz in Kraft 

Seit dem 1. Januar 2024 
müssen Kommunen sowie 
Anwohnerinnen und An-
wohner verpflichtend an 
den Erträgen aus neuen 
Windenergie-Projekten be-
teiligt werden. Durch eine 
Vielzahl von verschiedenen 
Beteiligungsmöglichkeiten 
können Kommunen und 
Betreiber die unterschiedli-
chen Bedingungen vor Ort 
berücksichtigen: Ein flexib-
ler, günstiger Strompreis 
für die Bürgerinnen und 
Bürger, ein Darlehen oder 

ein Sparbetrag für die An-
wohnerinnen und Anwohner 
oder auch eine Beteiligung 
an einer oder mehreren An-
lagen. 

Mit dem Bürgerenergiege-
setz werden Kommunen und 
die Menschen vor Ort ver-
bindlich finanziell von neuen 
Windenergieanlagen profi-
tieren. Das ist ein weiterer 
wichtiger Baustein auf dem 
Weg zur sicheren, bezahlba-
ren und klimaneutralen 
Energieversorgung.  

Januar 2024 

http://www.nrwbank.de/nachhaltig-wohnen


Ausbildungs-Offensive für unsere Schulen 

Zum Wintersemester 2023/2024 hat das 
Land 465 neue Studienplätze für das 
Grundschullehramt und für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung an 
acht Hochschulen in ganz Nordrhein-
Westfalen geschaffen. Rund 350 davon 
entfallen auf das Lehramt für die Grund-
schule, 80 zielen direkt auf das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung und 
weitere 35 Studienplätze für das Lehramt 
Grundschule mit integrierter sonderpäda-
gogischer Förderung ab. 

Gut ausge-
bildete und 
motivierte 
Lehrerinnen 
und Lehrern 
sind der 
Schlüssel 
zum Bil-
dungserfolg. 

Mit dem Aufbau zusätzlicher Studienplät-
ze werden die Voraussetzungen geschaf-
fen, mehr junge Menschen für diese so 

verantwortungsvolle Aufgabe gut auszu-
bilden und zu begeistern. Die neuen Stu-
dienplätze werden dazu beitragen, dass 
uns in Zukunft gut ausgebildete Lehrkräf-
te für unsere Schulen zur Verfügung ste-
hen. Das ist eine wichtige Investition in 
die Zukunft unserer Kinder und Jugendli-
chen. 

Die Landesregierung hat gemeinsam mit 
den Hochschulen seit 2018 im Rahmen 
der Studienplatzoffensiven massiv die Ka-
pazitäten für das Grundschullehramt und 
das Lehramt für sonderpädagogische För-
derung erhöht. In 2024 sind für diese Of-
fensiven rund 31,5 Millionen Euro im 
Haushalt vorgesehen. Im Vergleich zu 
2023 ist das ein Zuwachs von über 11,4 
Millionen Euro. Im vorausgegangenen 
Wintersemester 2022/23 waren insge-
samt über 20.000 Bachelor- und Master-
Studentinnen und Studenten im Bereich 
Grundschullehramt und Lehramt für son-
derpädagogische Förderung in Nordrhein-
Westfalen eingeschrieben.  
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Wiederbewaldungsprämie kann ab sofort beantragt werden 

Stürme, Hitze und Trockenheit sowie der 
starke Borkenkäferbefall der vergangenen 
Jahre haben dem Wald stark zugesetzt. 
Rund 142.000 Hektar Schadfläche gibt es 
im Wald in Nordrhein-Westfalen, auf rund 
einem Viertel der Fläche wachsen bereits 
wieder junge Bäume. 

Um die Wiederaufforstung weiter wirksam 
voranzutreiben, bietet das Land Nordrhein-
Westfalen verschiedene Fördermöglichkei-
ten an, so etwa die Wiederbewaldungsprä-
mie: Dieses neue Förderangebot können 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer jetzt 
schnell und unkompliziert beantragen: Für 
400 gepflanzte Bäume erhalten Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzer 800 Euro pro 

Hektar. Da-
mit sollen 
standortge-
rechte Baum-
arten ge-
pflanzt wer-
den, die im 
Klimawandel 
bestehen.  

Mit der Prämie werden nur Baumarten vom 
Land gefördert, die nach dem Waldbaukon-
zept des Landes NRW dafür geeignet sind, 
unsere Wälder klimastabiler zu machen. 
Waldbesitzer, die konkrete Maßnahmen 
planen, können hier einen Antrag stellen.  
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Besuch von den Sternsingern 

Am ersten Januarwochenende besuchten die 
Sternsinger die CDU-Kreisgeschäftsstelle in 
Viersen und spendeten ihren Segen „Christus 
segne dieses Haus“. Marcus Optendrenk be-
grüßte gemeinsam mit dem Bundestagsabge-
ordneten Dr. Martin Plum und CDU-
Kreisgeschäftsführer Stephan Seidel die Se-
gensbringer und dankte ihnen herzlich für ih-
ren Einsatz für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche in aller Welt und die Botschaft der 
Nächstenliebe an unseren Türen.  

https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/foerderung/extremwetter
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Kuchenverkauf an Schulen und Kitas bleibt umsatzsteuerbefreit 

Aufgrund zwingender EU-rechtlicher Vor-
gaben muss die Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen Hand in Deutschland mit 
Blick auf faire Wettbewerbsbedingungen 
zur Privatwirtschaft neu geregelt werden. 
Dies sorgte vielfach für Nachfragen, ob 
künftig beispielsweise auch der Kuchen-
verkauf an Schulen in Nordrhein-
Westfalen besteuert werden muss.  

Finanzminister Marcus Optendrenk gibt 
Entwarnung: „Uns ist wichtig, dass gera-

de an den Schulen oder Kitas, wo sich El-
tern, Lehrer, Erzieher oder Schülergrup-
pen auf Schulfesten und anderen Veran-
staltungen engagieren, trotz der ver-
schärften gesetzlichen Vorgaben unbüro-
kratische und praktikable Lösungen ge-
funden werden. Solche schönen Traditio-
nen dürfen nicht durch überbordende Bü-
rokratie kaputt gemacht werden.“  

Für den Kuchenverkauf im Rahmen von 
Schulfesten fällt in der Regel auch weiter-
hin keine Umsatzsteuer an, da die einzel-
ne Schülergruppe oder Elterninitiative 
nicht als Unternehmer anzusehen ist. Die-
se Regel gilt auch für andere gelegentli-
che Verkäufe von Schülern oder Eltern 
wie zum Beispiel für den Pizzaverkauf. 
Auch Eintrittsgelder für Aufführungen von 
Schülergruppen in Schulen wie der Thea-
ter-AG oder des Schulchors unterliegen in 
diesen Fällen nicht der Umsatzsteuer. Da-
mit ändert sich an Schulen nichts an der 
bestehenden Praxis.  

Digitale Transformation der Wirtschaft 

Das Land unter-
stützt die Kom-
munen weiter 
bei der Umset-
zung der Inklu-
sion. Dazu wird 
den Kommunen 
für das Schul-
jahr 2023/2024 
ein Gesamtbe-
trag in Höhe 
von 77 Millionen 
Euro ausge-
zahlt. Die Inklu-
sionspauschale, 

die zuletzt 50 Millionen Euro betrug, wird 
auf 67 Millionen Euro erhöht. Der Belas-
tungsausgleich wird auf dem bisherigen 
Niveau von 10 Millionen Euro fortgeführt.  

Damit wird die Inklusion an unseren 
Schulen weiterhin finanziell unterstützt 
und so ein Beitrag zu einem erfolgreichen 
gemeinsamen Lernen an unseren Schulen 
geleistet. 

Eine erfolgreiche digitale Transformation 
ist nicht nur ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil für Unternehmen, sondern 
auch ein wichtiger Standortvorteil. Daher 
treibt die Landesregierung den Ausbau 
digitaler Infrastruktur voran, bietet immer 
mehr Dienstleistungen digital an und be-
schleunigt die Verwaltung mit Hilfe digita-
ler Tools und Künstlicher Intelligenz. 

So sollen noch verbliebene graue und 
weiße Flecken in der 4G-Versorgung in 
NRW bis Ende 2024 geschlossen werden. 
Das Wirtschafts-Service-Portal.NRW wird 
als bundesweit modernstes Dienstleis-
tungsportal für die Wirtschaft auf über  
450 Verwaltungsleistungen in rund 100 
Online-Diensten in 2024 erweitert. Zu-
sammen mit weiteren Maßnahmen für die 
digitale Wirtschaft stehen rund 25 Millio-
nen Euro zur Verfügung. 

So erarbeitet die Landesregierung zur Be-
schleunigung des Windenergieausbaus 
einen vollständig digitalen Genehmi-
gungsprozess. Um Unternehmen für die 
Gefahren der digitalen Welt zu sensibili-
sieren, stehen zusätzlich mehr als 11 Mil-
lionen Euro Landesmittel bereit. 

Einen Überblick über die Maßnahmen und 
Aktivitäten finden Sie hier.  

77 Millionen Euro für die schulische  
Inklusion 
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https://www.wirtschaft.nrw/einfacher-digitaler-schneller-landesregierung-unterstuetzt-die-digitale-transformation-der


Land unterstützt nordrhein-westfälische Tafeln 

Um die rund 170 
Tafeln in Nord-
rhein-Westfalen 
bei der landeswei-
ten Verteilung von 
Lebensmittelgroß-

spenden zu unterstützen, stellt die Lan-
desregierung für den Zeitraum 2024 bis 
2026 insgesamt rund 1,1 Millionen Euro 
zur Verfügung. Die Förderung des Landes-
verbandes dient dem Ausbau und der Di-
gitalisierung der sieben regionalen Tafel-
Logistikzentren, von denen Lebensmittel-
großspenden zum Beispiel aus der Her-
stellung und dem Großhandel an die loka-
len Tafeln verteilt werden, sowie der Ak-
quise und Schulung von Ehrenamtlichen. 

Die Tafeln sind für viele Menschen in 
Nordrhein-Westfalen eine wichtige Unter-
stützung in ihrem Alltag. Durch steigende 
Energie- und Lebensmittelpreise, eine 
knappere Kalkulation der Supermärkte 
und einen Rückgang der Sach- und Geld-

spenden stehen sie aktuell vor großen 
Herausforderungen. Deshalb hilft die Lan-
desregierung erneut und unterstützt sie 
bei der Verteilung von Lebensmittelgroß-
spenden im Land. 

Bereits in einem dreijährigen Vorgänger-
projekt in den Jahren 2020 bis 2023 un-
terstützte das damalige Verbraucher-
schutzministerium mit rund 740.000 Euro 
den Ausbau der Logistikstrukturen der 
Tafel und legte so den Grundstein für den 
weiteren Optimierungsprozess. Das So-
zialministerium hat den Tafeln für den 
letzten Winter rund 1,3 Millionen Euro 
zum Ausgleich steigender Energie- und 
Lebensmittelpreise zur Unterstützung zur 
Verfügung gestellt und zudem den Lan-
desverband 2022 mit 100.000 Euro un-
terstützt. Zur Sicherung der wichtigen 
Struktur erhielt der Landesverband in 
2023 für den Betrieb regionaler Tafel-
Logistik-Zentren erneut rund 260.000 Eu-
ro.  
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Finanzverwaltung spendet 3.000 Laptops für ukrainische Schülerinnen und Schüler 

Im Dezember 2023 konn-
te Finanzminister Marcus 
Optendrenk 3.000 Lap-
tops für ukrainische Schü-
lerinnen und Schüler an 
das Blau-Gelbe Kreuz e.V. 
übergeben. Die Geräte 
sollen Online-Unterricht 
für durch den Krieg zer-
störte Schulen in der Part-
nerregion Dnipropetrowsk 
ermöglichen. 

Die gebrauchten, aber voll 
funktionsfähigen Geräte 
stammen aus Finanzäm-
tern im gesamten Land. 
Weitere rund 700 Laptops 
stellten zudem das Hei-
matministerium, IT.NRW 
sowie verschiedene Unter-
nehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.  

Marcus Optendrenk: „Auch im Angesicht neuer Gewalteskalationen von globaler Bedeutung 
darf dieser andauernde Krieg in Europa nicht in den Hintergrund geraten. Wir bleiben fest 
an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit bald zwei Jahren mit den unmenschli-
chen Folgen dieses völkerrechtswidrigen Angriffs durch Putin leben müssen. Das gilt insbe-
sondere für die Kinder und Jugendlichen, denen der Krieg ihre Sicherheit, Freiheit und 
Chancen raubt. Wir sind froh, dass wir als Finanzverwaltung einen Beitrag leisten können, 
um Schülerinnen und Schülern in der Ukraine durch die Teilnahme am Unterricht ein klei-
nes Stückchen Normalität zurückzugeben.“ 

Marcus Optendrenk mit Sviatoslav Marynin vom Hilfsverein „Blau Gelbes Kreuz; © FM NRW - Mark Hermenau 
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Förderung der „Sprach-Kitas“ mit rund 38 Millionen Euro jährlich 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
stellt die frühkindliche Bildung in den Mit-
telpunkt ihrer Politik und nutzt die verfüg-
baren Mittel, um weiter für Entlastungen 
zu sorgen. So hält sie ihr Versprechen und 
ermöglicht die langfristig angelegte finan-
zielle Förderung der „Sprach-Kitas“ mit 
rund 38 Millionen Euro jährlich bis Ende 
Juli 2026. 

Nach dem 
Rückzug des 
Bundes aus 
der Förderung 
der „Sprach-
Kitas“ zum 
30. Juni 2023 
hat das Land 

Verantwortung übernommen, die Förde-
rung seit dem 1. Juli 2023 weitergeführt 
und so eine nahtlose Weiterfinanzierung 
des erfolgreichen Programms bis Juli 2026 
ermöglicht.  

Die neue Förderrichtlinie ermöglicht die 
Fortsetzung der Arbeit der rund 1.300 
Sprachförderkräfte in den „Sprach-Kitas“ 
in Nordrhein-Westfalen für weitere zwei-
einhalb Jahre. Hinzu kommen bisher 83 
Fachberatungsstellen, die kontinuierlich 
und prozessbegleitend die Qualitätsent-
wicklung in den Sprach-Kitas unterstüt-
zen. Im Haushalt 2024 sind für die Ver-
stetigung der Unterstützung der „Sprach-
Kitas“ Mittel in Höhe von rund 38 Millio-
nen Euro eingeplant.  

2,5 Milliarden Euro für Krankenhausplanung in NRW 

Nordrhein-Westfalen stellt insgesamt rund 
2,5 Milliarden Euro für Strukturverände-
rungen in der Krankenhauslandschaft zur 
Verfügung. Das NRW-Gesundheitsministe-
rium hat jetzt die Grundsätze veröffent-
licht, nach denen die Krankenhäuser eine 
Förderung zur Umsetzung der neuen 
Krankenhausplanung beantragen können. 
So soll beispielsweise ein Drittel der Gel-
der für Klimaanpassungsmaßnahmen ver-
wendet werden. Interessierte Kranken-
häuser können ihre Anträge ab Ende Ja-
nuar einreichen.  

NRW wird die notwendigen Strukturverän-
derungen und Investitionen – auch mit 
Blick auf Klimaanpassungsmaßnahmen – 

Zweite Runde des Innovationswettbewerbs „Energie.IN.NRW“ 

Ab sofort können 
Unternehmen, For-
schungseinrichtun-
gen und weitere 
Institutionen neue 
Ideen im Innovati-
onswettbewerb 
„Energie.IN.NRW“ 
des EFRE/JTF-
Programms NRW 
2021-2027 einrei-
chen. 

In drei Förderrun-
den stehen insgesamt rund 104 Millionen 
Euro aus EU- und Landesmitteln zur Verfü-

gung. Damit werden innovative Lösungen 
für ein klimafreundliches und sicheres 
Energiesystem, für eine klimaneutrale In-
dustrie sowie für energie- und ressourcen-
effiziente Gebäude unterstützt. In der ers-
ten Einreichrunde wurden bereits 22 Pro-
jekte mit einem Fördervolumen von 42 
Millionen Euro ausgewählt.  

Projektskizzen können bis zum 23. Februar 
2024 bei der Innovationsförderagentur 
NRW eingereicht werden. Weitere Infor-
mationen, Voraussetzungen, Unterlagen 
sowie die Termine der geplanten Informa-
tionsveranstaltungen finden Sie hier.  
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mit erhebli-
chen zusätz-
lichen Mitteln 
unterstützen. 
Es geht da-
bei um die 
bestmögliche 
gesundheitli-
che Versor-
gung unserer 
Bürgerinnen und Bürger sowohl im urba-
nen als auch im ländlichen Raum. Jeder 
Mensch in der Stadt wie auf dem Land soll 
im Notfall schnell ein Krankenhaus errei-
chen und die für seinen Fall beste medizi-
nische Versorgung erhalten. 

Weitere Informationen gibt es hier.  
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https://www.efre.nrw.de/wege-zur-foerderung/foerderungen-in-2021-2027/innovationswettbewerb-energieinnrw/
https://www.mags.nrw/foerderung-zur-umsetzung-des-krankenhausplans
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Tarifergebnis wird 1:1 auf den Beamtenbereich übertragen 

Das zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
und den Gewerkschaften ausverhandelte Tarifergebnis wird 
in Nordrhein-Westfalen 1:1 auf die Beamtinnen und Beam-
ten sowie Richterinnen und Richter übertragen. Die An-
spruchsberechtigten erhielten zunächst einmalig einen Be-
trag von 1.800 Euro. Für die Monate Januar bis Oktober 
2024 sind zudem Zahlungen in Höhe von 120 Euro monat-
lich vorgesehen. Zum 1. November 2024 werden die Grund-
gehälter um 200 Euro angehoben, zum 1. Februar 2025 
folgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 Prozent. 

Marcus Optendrenk: „Der Tarifabschluss bringt für die Be-
diensteten eine spürbare Verbesserung. Das haben sich un-
sere hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
verdient. Spüren werden wir den Abschluss aber auch deut-
lich im Landeshaushalt, wo wir auch diese Mehrbelastung in 
den kommenden Jahren abbilden müssen. Mit der 1:1-
Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten haben wir 
zum Jahresende 2023 schon frühzeitig für Klarheit gesorgt.“  

Neue Technik für die Polizei in NRW 

Die Polizei Nordrhein-Westfalen ist künftig 
mit Kohlenmonoxid-Warngeräten im 
Einsatz. Die handflächengroßen und rund 
150 Gramm leichten Geräte zeigen an, 
wenn sich eine schädliche Konzentration 
von Kohlenmonoxid in der Luft befindet. 
Bereits in geringen Mengen kann das farb-, 
geruch- und geschmackslose Gas lebens-

gefährlich sein. 
Zukünftig wer-
den rund 
1.500 soge-
nannte CO-
Warner die Po-
lizei in Einsät-
zen begleiten. 

Die CO-Warner gehören zur Fahrzeugaus-
stattung auf den Funkstreifenwagen des 
Wachdienstes. Außerdem können sie von 
den Fachkommissariaten bei Todesermitt-
lungen und den Kriminalwachen mitgeführt 
werden.  

Führerschein-Umtausch für Geburtsjahrgänge bis 1970 

Noch bis zum 19. Januar 2024 können die Bürgerinnen 
und Bürger, die bis 1970 geboren sind, ihre Führer-
scheine auf das neue Scheckkartenformat umtauschen. 
Anschließend folgen alle Jahrgänge ab 1971, sofern der 
Führerschein vor dem 1. Januar 1999 ausgestellt wur-
de. Führerscheininhaber mit dem Geburtsjahr vor 1953 
brauchen nicht vorzeitig umzutauschen. Sie müssen 
erst zum Stichtag 19. Januar 2033 den neuen Führer-
schein vorlegen.  

Zudem setzt die Polizei Nordrhein-
Westfalen künftig mobile Videobeobach-
tungsanlagen ein. Zehn Anlagen, die 
vom Landesamt für Polizeiliche Dienste 
(LZPD) mitentwickelt wurden, verstärken 
künftig die Arbeit der Polizei an Kriminali-
tätsschwerpunkten oder bei größeren Ver-
anstaltungen. Die Anlagen sind eine Eigen-
produktion der Polizei in Nordrhein-
Westfalen, die passgenau und bedarfsge-
recht flexibel Einsätze begleiten.  

Die zehn Videobeobachtungsanlagen kön-
nen landesweit mobil in allen 47 Kreispoli-
zeibehörden eingesetzt und flexibel je 
nach Bedarf aufgestellt werden. Jede Anla-
ge ist jeweils mit sechs Kameras ausge-
stattet. Die Geräte können bis zu zehn Ta-
ge ohne Stromzufuhr autark in Betrieb 
sein. Die Livebilder werden von geschul-
tem Personal gesichtet und sind aus-
schließlich von der Polizei einsehbar.  
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Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

te der Erst-
wunsch nicht 
erfüllt wer-
den können, 
können über 
das neue In-
ternetportal 
Zweit- und 
Drittwünsche 
bei der Platzvergabe besser berücksichtigt 
werden. Schulen und Schulverwaltung er-
halten so einen guten Überblick über die 
Bewerbungssituation. 

Seit dem 1. Dezember 2023 steht das Por-
tal mit all seinen Funktionalitäten Eltern, 
Schülerinnen und Schülern sowie Ausbil-
dungsbetrieben zur Verfügung. Anmeldun-
gen für Grundschulen werden erst zum 
Schuljahr 2025/26 möglich sein. Hier geht 
es zum Portal.  

Das neue Internetportal „schulbewer-
bung.de“ bietet Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern künftig die Möglichkeit, sich 
online im Rahmen des Anmeldeverfahrens 
an einer Schule zu bewerben. Vorausset-
zung ist, dass die jeweiligen Schulträger 
das Angebot nutzen. Auch Unternehmen, 
die im Rahmen einer dualen Ausbildung 
ihre Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
an einem Berufskolleg anmelden wollen, 
können auf das digitale Angebot zugreifen. 

Damit wird das Anmeldeverfahren einfa-
cher, und es wird digital. Alle Beteiligten 
werden auf einer Plattform zusammenge-
bracht. Das schafft Transparenz und ent-
lastet die Schulen und Schulträger. 

Nach der Online-Bewerbung folgt abhängig 
von der Schulform wie bisher ein Bera-
tungsgespräch an der Wunschschule. Soll-
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Städte und Gemeinden in NRW sind dazu 
aufgerufen, sich am Bewerbungsverfahren 
des Förderinstruments „Bau.Land.Partner.“ 
zu beteiligen. Dieses hat das Ziel, Hemm-
nisse bei der Aktivierung von ungenutzten 
und brachgefallenen Grundstücken zu be-
seitigen und die Brachflächen gemeinsam 
mit den Kommunen und Grundstücksei-
gentümern zu neuem Leben zu erwecken.  

„Bau.Land.Partner“ unterstützt Kommunen 
und Flächeneigentümer mit Know-how und 
Personal, um untergenutzte Flächen für 
Wohnen und Gewerbe zu aktivieren. Der 
Schlüssel zur Aktivierung von mehr Bau-
land liegt im Dialog. Deshalb werden alle 
Kommunen ermuntert, sich für das Pro-
gramm zu bewerben. Bewerbungen kön-
nen bis zum 31. März 2024 abgegeben 
werden. 

An dem Förderinstrument beteiligen sich 
bereits 114 Städte und Gemeinden mit 
338 Standorten und einem Entwicklungs-
potenzial von 2.000 Hektar Fläche. Davon 
konnten 300 Hektar für die Zielnutzung 
Wohnen identifiziert werden. 

Weitere Informationen und Bewerbungsun-
terlagen erhalten Sie hier.  

Initiative „Bau.Land.Partner.“ 

Per Mausklick in die neue Schule 
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Der Interreligi-
öse Kalender 
2024 ist in sei-
ner 17. Auflage 
erschienen. Er 
informiert über 
die Feste und 
Feiertage von 
13 Religionsge-

meinschaften der in Nordrhein-Westfalen 
vertretenen Religionen. Zusätzlich gibt er 
Erklärungen und Hintergrundinformationen 
zu den Festen der Religionen. So wird auch 
das Wissen über die verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften gefördert und der Dia-
log und das Aufeinander-Zugehen unter-
stützt. 

Der Interreligiöse Kalender 2024 ist kos-
tenlos als Wandkalender im DIN-A-1-
Format erhältlich. Er kann über den Bro-
schürenservice des Integrationsministeri-
ums oder telefonisch unter 0211/837-1001 
(Veröffentlichungsnummer 1064) bestellt 
werden. 

Zudem steht der Kalender auch in einer 
digitalen Version für mobile Endgeräte und 
elektronische Kalendersysteme zur Verfü-
gung.  

Interreligiöser Kalender 2024 

https://schulen.schulbewerbung.de
https://www.baulandleben.nrw/baulandpartner/bewerben
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FMOptendrenk
http://www.chancen.nrw/interreligioeser-kalender

